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Verlieren viele Regionen mehr und mehr den 
Anschluss? Wenn ja, was können Politik und 
Gesellschaft tun, um räumlichen Spaltungen  
nicht einfach ihren Lauf zu lassen? Die Fest- 
 legung von Mindeststandards regionaler Ver-
sorgung werden diese Fragen ebenso wenig 

beantworten können wie die Auflage und  
Initiierung immer neuer Modellprojekte.  

Gleichwohl gibt es keinen Grund für gesell-
schaftspolitischen Fatalismus. Die regionale 
Daseinsvorsorge bleibt ein starker Kohäsions- 
faktor und Integrationsmotor – auch in einer 
alternden und schrumpfenden Gesellschaft,  

in der sich die sozialen und territorialen  
Ungleichheiten immer stärker zuspitzen.  

Deshalb brauchen wir zukünftig ein starkes 
verfassungsrechtliches Instrumentarium,  
um den Anspruch gleichwertiger Lebens - 

verhältnisse neu gestalten zu können.  
Aus diesem Grund muss der Bund seinen 
Beitrag für die Gewährleistung der regio-
nalen Daseinsvorsorge leisten. Dies kann  

durch die Ausgestaltung der regionalen  
Daseinsvorsorge als eine Gemeinschafts - 

aufgabe in Art. 91a GG erfolgen.
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Analysen und Konzepte zur 
Wirtschafts- und Sozialpolitik

Die demografische und wirtschaftliche Entwicklung 
in Deutschland hat seit Mitte der 1990er Jahre zu 
einer verschärften räumlichen Polarisierung geführt. 
Mehr und mehr Regionen werden abgehängt. Sie 
schaffen es nicht mehr aus eigener Kraft, mit der 
 allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung Schritt zu halten. Aus diesem Grund hat die 
Friedrich-Ebert-Stiftung ein Konzept vorgelegt, das 
die anstehende Neuordnung des Länderfinanzaus-
gleichs im Zusammenhang mit einem neuen Ver-
ständnis der Gemeinschaftsaufgaben nutzen möch-
te, um ein weiteres Auseinanderdriften der Regionen 
zu verhindern.2 

Um die Sicherung einer Grundausstattung der Da-
seinsvorsorge auch zukünftig zu gewährleisten, ist es 
angezeigt, die regionale Daseinsvorsorge als eine 
 Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu veran-
kern. Dies ist notwendig, weil die regionale Daseins-
vorsorge für den Zusammenhalt unserer gesamten 
Gesellschaft eine zentrale Rolle spielt. Nicht nur für 
die jeweilige Region selbst, auch für die soziale 
 Kohäsion der Länder, des Bundes wie auch der Euro-
päischen Union sind Leistungen der Daseinsvor-
sorge von elementarer Bedeutung. Deshalb können 
und müssen sich die Länder und der Bund in der 
Gemeinschaftsaufgabe „Regio nale Daseinsvorsorge“ 
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Mindestmaß sozialer und räumlicher 
Integration

Allerdings hat sich der Maßstab für die Bestim-
mung der Daseinsvorsorge gewandelt. Von den 
1960er bis in die 1990er Jahren orientierte man 
sich an einem sehr anspruchsvollen Standard: 
Die Daseinsvorsorge sollte alle Lebensbereiche 
einschließlich des Konsums umfassen und dabei 
auf ein hohes wohlfahrtsstaatliches Niveau be-
zogen sein. Doch diese Zeiten sind längst vorbei: 
Demografischer Wandel, Schulden- und Finanz-
krise und Globalisierung setzen den Wohlfahrts-
staat unter Druck. Die sozialen und ökonomi-
schen Spannungen und Spaltungen nehmen zu. 
Unter diesen Bedingungen muss die Daseinsvor-
sorge nach wie vor die soziale Integration unserer 
Gesellschaft gewährleisten. Doch selbst das Bun-
desverfassungsgericht hat die Anforderungen an 
gleichwertige Lebensverhältnisse längst „nach 
unten korrigiert“: Der Gleichwertigkeitsgrund-
satz ist nach der Auffassung der Karlsruher Rich-
terinnen und Richter nur dann betroffen, „wenn 
sich die Lebensverhältnisse in den Ländern der 
Bundesrepublik in erheblicher, das bundesstaat-
liche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise aus-
einander entwickelt haben oder sich eine derar-
tige Entwicklung konkret abzeichnet“ (BVerfGE 
106, 62, 144). Es geht also um ein Mindestmaß 
des sozialen Zusammenhalts, das jedoch flächen-
deckend für alle Bürgerinnen und Bürger im gan-
zen Bundesgebiet garantiert sein muss.

Was können, dürfen, aber auch: was müssen wir 
uns als Bürger_innen unter einer an gemessenen 
Grundversorgung vorstellen? Geht es um die 
Strategie „Wir fahren die Ansprüche zurück“ 
oder um die Strategie „Wir gehen neue Wege“? 
Wichtig ist für eine Definition der Grundversor-
gung: Daseinsvorsorge muss Kohäsion  sichern 
(d. h. eine Struktur des Zusammenhalts gewähr-
leisten), Innovation ermöglichen (d. h. verände-
rungs- und anpassungsfähig sein) und sie sollte 
zudem soziale Ausgleichseffekte haben. Mit einer 
reinen Politik des Minimums ist also ein Min-
destmaß an sozialer und territorialer Kohäsion 
gerade nicht sicherzustellen. Mindeststandards 
heißt eben nicht: Es geht gerade noch so! Glückt 
die Stärkung kommunaler Eigenverantwortung 

engagieren. Denn für eine die freie Persönlich-
keitsentwicklung aller Bürger_innen, für eine 
 lebendige Demokratie, für eine leistungsfähige 
und innovative Wirtschaft, für gesellschaftlichen 
Wohlstand und für die  Sicherung des Gemein-
wohls sind öffentliche  Güter und Dienstleistun-
gen eine unverzichtbare Voraussetzung.

Wandel der Daseinsvorsorge

Der demokratische Wohlfahrtsstaat legitimiert 
sich auch dadurch, dass er die Daseinsvorsorge 
gewährleistet. Zur Daseinsvorsorge zählen alle 
Infrastrukturen und öffentliche Güter, auf die die 
Bürger_innen für ihr individuelles wie gesell-
schaftliches Leben existenziell angewiesen sind. 
Welche Infrastrukturen zur Daseinsvorsorge ge-
zählt werden, steht dabei nicht ein für alle Mal 
fest. Es kommt vor allem auf die soziale und tech-
nische Entwicklung an. Doch zum harten Kern 
der Daseinsvorsorge zählen Bildung und Gesund-
heit, Energie und Telekommunikation, Mobilität 
und Verkehr, Wasserversorgung und Abfallent-
sorgung. Dabei wird die technische  Dynamik 
kommunikativer Infrastrukturen etwa in der Ent-
wicklung vom Brief über Telefon zum Breitband 
deutlich. In räumlicher Hinsicht schlägt sich 
 diese besondere Bedeutung der Daseinsvorsorge 
in der Garantie der Gleichwertigkeit bzw. der Ein-
heitlichkeit der Lebensverhältnisse nieder (Art. 
72 Abs. 2, Art. 106 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 GG): Das 
Gleichwertigkeitspostulat erweitert den Anspruch 
auf gleiche Teilhabe, den alle Bürgerinnen und 
Bürger an der Daseinsvorsorge haben, um eine 
föderale, räumliche Dimension. So dient die Teil-
habe nicht mehr allein dem so zialen Ausgleich 
zwischen Gesellschaftsschichten. Vielmehr soll 
auch in räumlicher Hinsicht durch den flächen-
deckenden Ausbau der Daseinsvorsorgestruktu-
ren Menschen in allen Landesteilen die Möglich-
keit gegeben werden, an Errungenschaften der 
demokratischen Wohlfahrtsgesellschaft partizi-
pieren zu können. Auf diese Weise gewährleistet 
die Daseinsvorsorge die soziale und die territo-
riale Integration von Städten, Regionen, Län-
dern, der Bundesrepublik und weiter gefasst auch 
der Europäischen Union.
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und bürgerschaftlicher Mitwirkung, die einem 
„down-grading“ entgegenwirken und auf verän-
derte Ansprüche innovativ reagieren? Daseins-
vorsorge wird auf diese Weise immer mehr zu ei-
ner vielgestaltigen Verantwortungsfrage. Welche 
Daseinsvorsorge brauchen wir? Das ist gleicher-
maßen eine lokale und europäische Frage. Leis-
tungen der Daseinsvorsorge werden zum Gegen-
stand von Verteilungskonflikten.3 

Doch nicht nur die Leistungsfähigkeit und die 
Notwendigkeit sozialer und technischer Infra-
strukturen, sondern auch die Herstellungsbedin-
gungen der Daseinsvorsorge sind in den Blick zu 
nehmen: Wer produziert unter welchen Bedin-
gungen Dienste der Daseinsvorsorge? Wer trägt 
sie, wer füllt sie auf welche Weise mit Leben? Wer 
finanziert sie und wer profitiert von ihnen in 
 besonderer Weise? Je nach Region werden hier 
unterschiedliche Antworten gegeben. Besonders 
der ländliche Nordosten und einige Ruhrgebiets-
städte sind von unterdurchschnittlichen Werten 
in den Bereichen Demografie, Arbeitsmarktent-
wicklung und Infrastrukturausstattung gekenn-
zeichnet. Ungleichwertige Lebensbedin gungen 
heißen für die betroffenen Bewohnerinnen und 
Bewohner schlechte Erreichbarkeit von wohnort-
naher Grundversorgung oder fachärzt licher Ver-
sorgung. Zudem belegen Bevölkerungsprogno-
sen, dass die niedrigen Geburtenzahlen, die 
schnelle Alterung und der bereits eingetre tene 
oder erwartete Arbeitskräftemangel die Lage vor 
allem der peripheren Räume weiter verschlech-
tern wird.4 Der Druck auf die Infrastrukturauslas-
tung und -erhaltung wird umso stärker wachsen, 
je mehr die Bevölkerungsdichte sinkt. Wenn vor 
Ort keine Daseinsvorsorgeleistungen mehr er-
bracht werden, verschwindet zugleich auch ein 
spezifischer regionaler Arbeitsmarkt. Mit dem Ver-
schwinden von Verwaltungs-, Bildungs- und Ge-
sundheitseinrichtungen verschwinden auch mehr 
und mehr die Menschen, die bestimmte berufsbe-
zogene Interessen haben. Die aktive, bürger-
schaftliche engagierte Bevölkerung zieht weg 
oder folgt den Pendlerrhythmen zwischen Zent-
rum und Peripherie. Die Folge werden erneute 
Rückbaumaßnahmen sein, die die Lebensquali-
tät vor Ort wiederum reduzieren.

Verantwortung für die Daseinsvorsorge

Die Verantwortung für die Daseinsvorsorge liegt 
in den Regionen: Mit den neuen demografischen 
und ökonomischen Herausforderungen ist ins-
besondere in den schrumpfenden Regionen auch 
eine neue Sichtweise auf die Bereitstellung von 
Daseinsvorsorgeleistungen einhergegangen. Poli-
tik und Raumplanung orientieren sich nicht mehr 
länger an einem Maximalangebot, sondern ledig-
lich die Mindestausstattung wird zur  Grundlage 
der „gleichwertigen Lebensverhältnisse“. Gleich-
wohl wurden im Rahmen von Modellprojekten 
wie etwa den Modellregionen der Raumordnung 
(MORO) oder LandZukunft des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums national und teilweise in-
ternational innovative Ideen gesucht, mit deren 
Hilfe neue (demografische) Probleme und ihre 
Folgen abgemildert oder gelöst werden können. 
Die Lösungsansätze reichen von Bürgerbusmo-
dellen, über multifunktionale Dorf- oder Quar-
tiersläden, Konzepten der Dorfmoderation bis 
hin zu Energieversorgungsinitiativen. Flexibili-
sierung und bedarfsgerechte Ausgestaltung der 
Infrastrukturleistungen gehören ebenso wie der 
Appell an den „aktiven Bürger“ zum neuen  Credo 
der zukunftsgerichteten Daseinsvorsorgege-
staltung. Darüber hinaus wurden rechtliche 
 Rahmenbedingungen als Hemmschuh für ein 
 bedarfsgerechtes wohnortnahes Dienstleistungs-
angebot erkannt, auch hier wird an Standard-
anpassungen und Standardöffnungsklauseln ge-
arbeitet (bspw. StöffG M-V 2000).

Die Funktion der regionalen Daseinsvorsorge 
weist aber zugleich auch über die Regionen hin-
aus: Regionale Daseinsvorsorge gewährleistet 
nicht nur die regionale Kohäsion, sondern über 
ihre integrierende Wirkung auch den Zusam-
menhalt der Bundesländer, der Bundesrepublik 
und letztlich auch der Europäischen Union. 
 Deshalb trägt insbesondere auch der Bund Ver-
antwortung für die regionale Daseinsvorsorge. 
An diese gesamträumliche Integrationsfunktion 
knüpft die „Regionale Daseinsvorsorge“ als eine 
Gemeinschaftsaufgabe an.
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„Regionale Daseinsvorsorge“  
als Gemeinschaftsaufgabe

Das Grundgesetz erwartet eine effektive Gewähr-

leistung der regionalen Daseinsvorsorge. Es gibt 

mit den Grundrechten der Bürgerinnen und 

 Bürgern, den Verfassungsgütern der Gleichwer-

tigkeit der Lebensverhältnisse, der gemeinwohl-

begründeten Verkehrsbedürfnisse und der flä-

chendeckend angemessenen und ausreichenden 

Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 

sowie den sozialen, föderalen und demokra-

tischen Verfassungsprinzipien einen verfassungs-

rechtlichen Rahmen für die Ausgestaltung der 

regionalen Daseinsvorsorge vor. Die insofern zu 

gewährleistende Grundversorgung entfaltet je-

doch eine über die jeweilige Region hinausge-

hende Bedeutung. Insofern ist diese infrastruk-

turelle Grundversorgung nur dann angemessen, 

wenn sie die Region in die überregionale, landes-

weite, gesamtstaatliche und schließlich auch 

 europäische Infrastrukturvernetzung integriert, 

um die soziale, wirtschaftliche und territoriale 

Kohäsion sicherzustellen. Deshalb ist auch der 

Bund in die Gewährleistungsverantwortung für 

die Verwaltung der regionalen Daseinsvorsorge 

einzubeziehen. Dies kann durch die Ausgestal-

tung der regionalen Daseinsvorsorge als eine Ge-

meinschaftsaufgabe in Art. 91a GG erfolgen. Die 

Verbesserung der regionalen Daseinsvorsorge 

sollte in Art. 91a Abs. 1 Nr. 3 GG geregelt und 

eine hälftige Kostenteilung nach Art. 91a Abs. 3 

Satz 1 GG vorgesehen werden. Für die konkrete 

Ausgestaltung eines „Gesetzes über die Gemein-

schaftsaufgabe ‚Verbesserung der regionalen Da-

seinsvorsorge‘ (GRD-Gesetz – GRDG)“ kann sich 

der Gesetzgeber grundsätzlich an den Parallelre-

gelungen des „Gesetzes über die Gemeinschafts-

aufgabe ‚Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur‘ (GRW-Gesetz – GRWG)“ orientieren.
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